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Einen würdigen Zustand der Gedenkstätte für das israelitische Krankenhaus in der Her-
mann-Schmid-Str. 5-7 sicherstellen

BA-Antrags-Nr. 14-20 / B 04201 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 2 – Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt
vom 24.10.2017

Sehr geehrter Herr Klose,

bei der im Antrag Nr. 08-14 / B 04201 des Bezirksausschusses 2 vom 24.10.2017 angespro-
chenen Angelegenheit handelt es sich um ein laufendes Geschäft der Verwaltung im Sinne 
des § 22 der Geschäftsordnung des Stadtrates der Landeshauptstadt München; einer stadt-
ratsmäßigen Behandlung bedarf es daher nicht.

In Ihrem Antrag haben Sie die Stadtverwaltung aufgefordert sicherzustellen, dass die Gedenk-
stätte für das israelitische Krankenhaus an der Hermann-Schmid-Str 5-7 regelmäßig von Müll 
und Unrat gesäubert wird und allgemein ein gepflegter Zustand wiederhergestellt wird.
Hierzu kann ich Ihnen Folgendes mitteilen:

Zu Zeiten des Nationalsozialismus befand sich an der Hermann-Schmid-Str. 5-7 ein israeliti-
sches Krankenhaus mit angeschlossenem jüdischen Schwesternheim. Auf Befehl Heinrich 
Himmlers wurde dieses 1942 geräumt und die im Haus untergebrachten Patienten, Schwes-
tern und Ärzte wurden nach Theresienstadt deportiert. Das Krankenheim selbst musste an die 
NS-Organisation Lebensborn verkauft werden, wobei die Kaufsumme nie ausbezahlt wurde.

Als Gedenken wurde an dieser Stelle ein Mahnmal errichtet, welches 1993 eingeweiht wurde.

Von Seiten des Baureferats Hochbau H15 werden seit Mai 2018 Inspektionen in einem 14-
tägigen Turnus veranlasst. Sollten hierbei Verunreinigungen des Denkmals bzw. des unmittel-
baren Umgriffs festgestellt werden, wird von Seiten des Baureferats die Reinigung veranlasst. 
Der Zuständigkeitsbereich des Baureferats ist der beiliegenden Skizze zu entnehmen.
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Der Bereich, welcher nicht unter die Zuständigkeit des Baureferats H15 fällt, ist von Seiten der 
Schulverwaltung der Schulanlage Stielerstr. 6 in Ordnung zu halten.

Die Situation konnte durch dieses Vorgehen bereits abgemildert werden. Da es jedoch immer 
wieder zu Verunreinigungen im Bereich des Denkmales kommt, wurde die Schulverwaltung 
gebeten, regelmäßige Kontrollen im Bereich des Denkmales durchzuführen. Sollten vor Ort 
Verunreinigungen festgestellt werden, erfolgt eine Kontaktaufnahme mit dem Baureferat H15.
So kann sichergestellt werden, dass Verunreinigungen schnell bemerkt und beseitigt werden 
können.

Der Antrag Nr. 08-14 / B 04201 des Bezirksausschusses des 2. Stadtbezirks Ludwigsvor-
stadt-Isarvorstadt vom 24.10.2017 ist hiermit satzungsgemäß behandelt.

Das Direktorium HA II/V 2, BA-Geschäftsstelle Mitte, das Referat für Bildung und Sport – A4, 
das Referat für Bildung und Sport – ZIM, das Baureferat – H15, sowie die Sachwaltung der 
Schulanlage Stielerstr. 6 erhalten jeweils einen Abdruck dieses Schreibens.

Für die gewährte Fristverlängerung bedanke ich mich.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Beatrix Zurek
Stadtschulrätin
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